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Zukunft der DDR-Forschung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stärkt die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit der DDR und dem SED-Unrecht. 
Dafür wurden 14 Forschungsverbünde ausgewählt (Schriftliche Frage 75 auf 
Bundestagsdrucksache 20/3621). Grundlage dafür ist die „Richtlinie zur För-
derung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der DDR-Forschung im Rah-
menprogramm Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ vom 26. Mai 2017 
(https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2017/05/136
6_bekanntmachung.html). Ziel ist demnach eine stärkere strukturelle Veranke-
rung der nur schwach entwickelten DDR-Forschung in der deutschen Hoch-
schul- und Forschungslandschaft. Trotz der Herausforderungen der Corona-
Pandemie ist es den Verbünden in den vergangenen Jahren aus Sicht der Fra-
gesteller gelungen, das Wissen über die DDR grundlegend zu erweitern und 
wichtige Impulse für die DDR-Forschung in Universitäten, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und Gedenkstätten zu geben.

Diese nach Auffassung der Fragesteller wichtige Bundesförderung ist für die 
Forschungsverbünde von besonderer Bedeutung. Sie stärkt aus Sicht der Fra-
gesteller nachhaltig den Transfer von Forschungsergebnissen in die Gesell-
schaft. Für das Verständnis von und den Umgang mit gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen ist der Blick in die Vergangenheit essenziell.

Der jetzt beschlossene Haushalt 2023 sieht eine deutliche Kürzung des Titels 
685 10 – 165 im Kapitel 3003 vor.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Fragesteller, dass die förderpoli-
tischen Akzente, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) mit der Förderung der 14 Forschungsverbünde im Rahmen der „Richt-
linie zur Förderung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der DDR-For-
schung im Rahmenprogramm Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ ge-
setzt hat, von großer Bedeutung für die Stärkung der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung und damit der Aufarbeitung von SED-Unrecht sind. Unter 
schwierigen Rahmenbedingungen hat das BMBF sichergestellt, dass pandemie-
bedingte Verzögerungen der Verbünde mit zusätzlich zur Verfügung gestellten 
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1,3 Mio. Euro aufgefangen werden. Auch die in der Richtlinie angekündigte 
zweite Förderphase kann realisiert werden. Der Titelansatz sinkt im Jahr 2023 
gegenüber dem Jahr 2022 nicht.

1. Welchen Stellenwert räumt das BMBF dem Forschungsbereich der DDR-
Forschung ein?

Auch mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, der friedlichen Re-
volution und der staatlichen Deutschen Einheit bleibt die Aufarbeitung der 
SED-Diktatur und ihrer Folgen eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe. 
Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Fragesteller, dass dafür die Erfor-
schung der Geschichte der DDR und des SED-Unrechts grundlegend ist. Daher 
setzt das BMBF im Rahmen der Projektförderung seit dem Jahr 2018 insgesamt 
41 Mio. Euro auf dem Gebiet der DDR-Forschung ein.
In 14 Verbünden werden deutschlandweit 54 Forschungsprojekte gefördert. Die 
Verbünde erforschen begangenes Unrecht – etwa in Haftanstalten, Erziehungs-
heimen, im Gesundheitswesen sowie gegen Ausreisewillige – ebenso wie Mo-
dernisierungsblockaden in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
der DDR.
Mit dieser Förderung wird auch das Ziel verfolgt, die strukturelle Stärkung der 
DDR-Forschung im deutschen Wissenschaftssystem weiter voranzubringen. 
Daher wird das BMBF ab dem Jahr 2023 eine zweite Förderphase im Rahmen 
des Haushaltstitels 3003/68510 „Geistes- und sozialwissenschaftliche For-
schung“ realisieren.
Eine wichtige Rolle in der BMBF-Förderung spielt zudem die institutionell ver-
ankerte Forschung zur Geschichte der DDR und ihrer Auswirkungen. So för-
dert das BMBF im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft das Zentrum für Zeit-
historische Forschung Potsdam (ZZF), das einen seiner Schwerpunkte in der 
Erforschung der Geschichte der DDR und der deutsch-deutschen Zeitgeschich-
te hat. Das Institut für Zeitgeschichte München (IfZ), ebenfalls Mitglied der 
Leibniz-Gemeinschaft, erforscht unter anderem die Geschichte der DDR im 
deutsch-deutschen Zusammenhang und ordnet diese in den Gesamtverlauf der 
deutschen und internationalen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt bei beiden Instituten auf der Erforschung der Transfor-
mation seit den 1970er Jahren und ihrer langfristigen Folgen für die gesamt-
deutsche Geschichte seit dem Jahr 1990.

2. In welchem Umfang werden Haushaltsmittel für Forschungsvorhaben auf 
Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben auf dem 
Gebiet der DDR-Forschung im Rahmenprogramm Geistes-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften gekürzt?

Es wurden Laufzeitverlängerungen für die laufenden Projekte der Förderrichtli-
nie aufgrund der durch die Corona-Pandemie entstandenen Verzögerungen er-
möglicht. Dafür stellt das BMBF im Zeitraum der Jahre 2022 bis 2023 zusätz-
lich 1,3 Mio. Euro zur Verfügung. Damit können wesentliche Förderziele der 
Forschungsverbünde erreicht werden. Es wurden keine laufenden Vorhaben der 
DDR-Forschung aus Kostengründen gekürzt.
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3. Wird es im Jahr 2023 eine zweite Förderphase im Rahmen der „Richtlinie 
zur Förderung von Vorhaben auf dem Gebiet der DDR-Forschung“ geben?

a) Wenn ja, welchen Umfang wird die Förderphase haben?

b) Wenn nein, warum wird es keine zweite Förderphase geben?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Eine zweite Förderphase wird umgesetzt. Zum Umfang der Förderung kann 
derzeit noch keine Aussage getroffen werden, da die Auswahl der Projekte in 
einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren erfolgen wird.

4. Welche Perspektive wurde an die Forschungsverbünde nach dem Auslau-
fen der ersten Förderphase kommuniziert?

Bisher haben nur zwei Verbünde die erste Förderphase abgeschlossen, die an-
deren enden nach viermonatiger Verlängerung zwischen dem 28. Februar und 
dem 31. Juli 2023. Mit Schreiben vom 29. Dezember 2022 hat das BMBF den 
Verbünden mitgeteilt, dass eine zweite Förderphase gesichert ist und dass die 
konkreten Schritte zur wissenschaftsgeleiteten Auswahl der in der zweiten För-
derphase zu fördernden Verbünde eingeleitet werden.

5. Gibt es bereits neue Bewilligungen für Forschungsvorhaben im Rahmen 
einer zweiten Förderphase der Richtlinie zur Förderung von Forschungs-
vorhaben auf dem Gebiet oder DDR-Forschung im Rahmenprogramm 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften?

Neue Bewilligungen können erst nach Abschluss des wissenschaftsgeleiteten 
Auswahlverfahrens ausgesprochen werden.

6. Welche Perspektive sieht die Bundesregierung für die Zukunft der perso-
nengebundenen Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zur DDR-Forschung in den Projekten der ersten Förderphase?

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Fragesteller, dass die Förderung 
der 14 Forschungsverbünde wichtige Impulse für die DDR-Forschung in Hoch-
schulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Gedenkstätten gege-
ben hat. In der ersten Förderphase werden u. a. 32 Hochschulen durch das 
BMBF gefördert, mit dem Ziel, die DDR-Forschung dort stärker zu verankern. 
Es liegt in der Verantwortung der Hochschulen und der Länder, die seitens der 
Bundesregierung gesetzten Impulse aufzugreifen und die DDR-Geschichte bei-
spielsweise in den Hochschul-Curricula umfassender und dauerhaft zu berück-
sichtigen, um damit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie der 
DDR-Forschung insgesamt an den Hochschulen eine nachhaltige Perspektive 
zu geben.
Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 1 und 4 verwiesen.
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7. Wie gedenkt die Bundesregierung, dem von der Bundesbeauftragten für 
die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag im Rahmen des 
Jahresberichtes 2022 auf Bundestagsdrucksache 20/2220 identifizierten 
umfassenden Forschungsbedarf zu den Strukturen und Folgen der SED-
Diktatur vor dem Hintergrund einer Kürzung der Haushaltsmittel unter 
dem Titel 685 10 – 165 im Kapitel 3003 Rechnung zu tragen?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung sowie auf die Antwort zu 
Frage 1 verwiesen.

8. Wie beurteilt das BMBF den Forschungsstand zur Wirkung von DDR-Er-
fahrung und Sozialisation für die heutige und zukünftige Gesellschaft?

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Fragesteller, dass das BMBF mit 
der Förderung der 14 Forschungsverbünde erheblich dazu beigetragen hat, 
wichtige Forschungslücken zu schließen und ein differenzierteres Bild der 
DDR und des Transformationsprozesses nach den Jahren 1989/90 auf aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklungen zu zeichnen. Einige Verbünde haben durch ge-
nerationenübergreifende Interviews langfristige Prägungen durch Erfahrungen 
und Sozialisation in der DDR bestätigt und zugleich die immensen Anpas-
sungs- und Transformationsleistungen der Menschen auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR dokumentiert.

9. Inwiefern sieht das BMBF die psychischen und körperlichen Folgen auf-
grund von Repressionen durch die DDR-Diktatur als erforscht an, und wo 
sieht das BMBF weiteren Forschungsbedarf?

Die aktuell laufenden Verbünde der ersten Förderphase thematisieren in erheb-
lichem Umfang die psychischen und körperlichen Folgen aufgrund von Repres-
sionen durch die DDR-Diktatur. Inwiefern hier weiterer Forschungsbedarf be-
steht, wird auch im Rahmen der wissenschaftsgeleiteten Auswahl entsprechen-
der Forschungsverbünde für eine zweite Förderphase zu thematisieren sein.
Das BMBF sieht weiterhin einen hohen Bedarf, vorliegende Forschungser-
kenntnisse in die Gesellschaft zu transferieren. Daher werden auch in der 
zweiten Förderphase Kooperationen der Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen mit Gedenkstätten, Museen, Archiven und Aufar-
beitungsvereinen sowie mit Einrichtungen der politischen Bildung und der 
Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer gefördert.
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